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Ansprache von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
Liebe Mannheimerinnen,

liebe Mannheimer,

wir befinden uns derzeit in einer extrem her-
ausfordernden Zeit, seit nahezu zwei Jahren
prägt nun der Kampf gegen Corona und das
Virus unseren Alltag. Die Belastungen unse-
rer Krankenhäuser sind an der Grenze. Das
Risiko für alle, die auf eine Operation ange-
wiesen sind, nicht die notwendige Behand-
lung erhalten zu können, ist gestiegen. Fast
400 Menschen in Mannheim sind verstor-
ben, viele Menschen leiden an den Folgen
der Erkrankung.

Gravierend sind die Folgen für unser Ge-
meinwesen, die psychische Belastung, insbe-
sondere auch für Kinder und Jugendliche, die
wirtschaftlichen Folgen für Handel, Kultur,
Sport und Gastronomie, aber auch für unser
produzierendes Gewerbe durch die Unter-
brechung von Lieferketten. Und leider sind

wir wieder mit einer Lage konfrontiert, die
große Unsicherheiten mit sich bringt, da nie-
mand genau vorhersehen kann, welche Maß-
nahmen zur Eindämmung der Variante Omi-
kron noch getroffen werden müssen.

Andererseits: Unser Land und unsere
Stadt haben sich in dieser unvergleichbaren
Krise als stabil erwiesen. Selbst diese Jahre
waren keine Jahre des Stillstands. Und: Wir
sind nicht hilflos. Wir alle können etwas tun.

Je mehr Menschen sich vor einem schwe-
ren Krankheitsverlauf schützen und damit
auch die Wahrscheinlichkeit senken, infiziert
zu werden und andere zu infizieren, desto
besser für uns alle. Für die Beschäftigten auf
den Intensivstationen, für alle anderen Pati-
entinnen und Patienten, für die Schülerinnen
und Schüler, für die Beschäftigten und die
Unternehmen in Einzelhandel, Gastronomie,
Kultur und Dienstleistungen.

Im Augenblick sinken die Inzidenz-Zahlen

und schon sind die Impf-Angebote nicht
mehr ausgelastet. Lassen Sie uns den Fehler
vom August und September nicht wiederho-

len. Jetzt ist wieder eine entscheidende Pha-
se: Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen,
besonders Ihre Lieben, durch eine Booster-
impfung und erst recht durch eine Erstimp-
fung.

Schützen Sie sich auch, in dem Sie konse-
quent Maske tragen. Eine Untersuchung des
Max-Plank-Instituts bestätigt den fast voll-
ständigen Schutz, den eine FFP2-Maske bie-
tet. Wenn Sie sich mit Menschen privat ver-
abreden, denken Sie über Schutzkonzepte
wie Testen, Begrenzung der Teilnehmerzahl
und Lüften im eigenen Interesse nach, auch
wenn Sie alle geimpft sind.

Wir machen es uns unnötig schwer. Die
größte weltweite Krise seit dem Zweiten
Weltkrieg kann überwunden werden. Wie
lange wir brauchen und mit welchem Aus-
maß von Einschränkungen wir in den nächs-
ten Monaten leben müssen, haben wir selbst
in der Hand. Das ist die gute Nachricht. For-

schung und Wissenschaft geben uns Mittel
in die Hand, dieser Krise nicht hilflos ausge-
liefert zu sein. Und auch in diesem Jahr haben
wir herausragende Beispiele der Hilfe, des
Engagements, der guten und neuen Ideen
und der Zuwendung erlebt. All den Engagier-
ten und Mutmachenden danke ich dafür
herzlich.

Wir haben, bei allen Schwächen und Feh-
lern, aus den Erfahrungen der letzten beiden
Jahre genügend Grund, zuversichtlich zu
sein. Das Jahr 2022 wird ein Schritt nach vorn
aus der Krise sein, vielleicht wird es auch die
Wende bringen.

Ich wünsche Ihnen ruhige und positiv
stimmende Festtage und einen zuversichtli-
chen, guten Start in ein neues Jahr.

Bleiben Sie gesund.
Ihr Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis
Mannheim ist unter www.mannheim.de/inzi-
denzzahl einsehbar. Fortlaufend aktualisier-
te Informationen des Landes Baden-Würt-
temberg sind unter www.baden-wuerttem-
berg.de zu finden.

Meldung des Landes Baden-Württem-
berg: Neue Corona-Verordnung Kran-

kenhäuser und Pflegeeinrichtungen
Seit 20. Dezember gelten in Baden-Württem-
berg strengere Besuchsregeln in Alten- und
Pflegeheimen. Nicht-geimpfte und nicht von
COVID-19 genesene Besucherinnen und Be-
sucher dürfen Pflegeheime nur noch mit ei-
nem negativen PCR-Test betreten, wenn die
Alarmstufe II gilt. Ziel der neuen Regelungen
ist es, die Bewohnerinnen und Bewohner
noch besser zu schützen. Die Corona-Verord-
nung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun-
gen wurde entsprechend angepasst.

„In letzter Zeit kommt es wieder häufiger
zu Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen“,
sagte Gesundheitsminister Manne Lucha.
„Daher erhöhen wir noch einmal unsere
Schutzmaßnahmen, auch wenn sich Infektio-
nen leider nie ganz ausschließen lassen,
wenn Menschen sich begegnen.“

Die strengeren Besuchsregelungen gelten
nur in der sogenannten Alarmstufe II. Diese
wird vom Landesgesundheitsamt ab einer
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von
6,0 oder ab 450 mit COVID-19-Patientinnen
und -patienten belegten Intensivbetten aus-
gerufen. Für geimpfte oder genesene Besu-
cherinnen und Besucher bleibt es bei der
schon bisher geltenden Testpflicht mit Anti-
gen-Schnelltests. Ausnahmen von der PCR-
Testpflicht sind auch vorgesehen in besonde-
ren Härtefällen wie zum Beispiel der Sterbe-
begleitung.

Die Besuchsregeln in Pflegeheimen im
Überblick:
• Besuche im Pflegeheim sind nur mit einem
negativen Testnachweis über einen Antigen-
Schnelltest möglich. Dies gilt auch für Besu-
cherinnen und Besucher, die geimpft oder
bereits eine Booster-Impfung erhalten ha-
ben. Der Antigen-Schnelltest darf höchstens
24 Stunden alt sein. Pflegeheime sind ver-
pflichtet, Besucherinnen und Besuchern die
Antigen-Schnelltests anzubieten. Besuche
sind aber auch möglich mit Testnachweisen
von Teststellen, die Bürgertestungen anbie-
ten oder Testnachweise von Arbeitgebern,
die im Zuge betrieblicher Testungen ausge-
stellt werden.
• Für Besuche von nicht-geimpften oder
nicht genesenen Personen ist seit 20. De-
zember in der Alarmstufe II ein negativer
PCR-Testnachweis erforderlich. PCR-Tests
werden nicht von den Pflegeheimen angebo-
ten.
• Besucherinnen und Besucher müssen wäh-
rend des Besuchs FFP2-Masken oder Masken
mit einem vergleichbaren Standard tragen.
• Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln
(Händedesinfektion, Mindestabstand, etc.).
• Grundsätzlich ist die Besucheranzahl nicht

begrenzt. In der Warnstufe sind jedoch nur
zeitgleiche Besuche von höchstens fünf
nicht-geimpften / nicht genesenen Personen
zulässig. In den Alarmstufen I und II sind Be-
suche nur durch eine nicht immunisierte Per-
son zulässig.

Die Corona-Verordnung Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen wurde notverkün-
det und auf der Website www.baden-wuert-
temberg.de veröffentlicht.

Meldung des Landes Baden-Württem-
berg: Gesundheitsministerium

aktualisiert die Quarantäne-Regeln
Das baden-württembergische Gesundheits-
ministerium hat am 14. Dezember die Coro-
na-Verordnung Absonderung aktualisiert.
Damit haben sich vom 15. Dezember an die
Quarantäne-Regeln geändert.

Hier die wichtigsten Änderungen im Über-
blick:
• Für positiv getestete Personen wird die Ab-
sonderungsdauer einheitlich auf 10 Tage
festgelegt. Als Startdatum der Berechnung
wird nun einheitlich das Datum des Erst-
nachweises verwendet. Der meist zeitlich da-
vorliegende Symptombeginn entfällt als
Startzeitpunkt, da in den Wintermonaten ge-
häuft Symptome auch aufgrund anderer
Atemwegserkrankungen auftreten können.
• Kontaktpersonen müssen von nun an ein-
heitlich 14 Tage in Absonderung.
• Freitesten können sich Personen, die sich in
Absonderung befinden, künftig erst ab dem
7. Tag. Allerdings reicht dafür dann ein
Schnelltest aus. Positiv getestete Personen
können sich weiterhin nur freitesten, wenn
sie geimpft sind.
• Die besorgniserregende Virusvariante Omi-
kron führt dazu, dass Freitestmöglichkeiten
nicht wahrgenommen werden können, wenn
jemand mit Omikron infiziert ist. Die Abson-
derungsdauer kann in diesen Fällen nicht ver-
kürzt werden.
• Keine Änderungen ergeben sich für die
Schulen und Kitas. Denn schon heute ist es
so, dass die Fünf-Tages-Testung an Schulen
oder die Wiedereintritts-Testung bei den Ki-
tas nicht möglich ist, wenn beim Primärfall
von einer besorgniserregenden Virusvarian-
te auszugehen ist. Tritt also Omikron in Schu-
len oder Kitas auf, gelten für Schülerinnen
und Schüler und Kita-Kinder die regulären
Absonderungs-Regeln für Kontaktpersonen.

Meldung des Landes Baden-Württem-
berg: Corona-Verordnung angepasst

In der derzeitigen Alarmstufe II gelten künf-
tig auch Kontaktbeschränkungen für
Geimpfte und Genesene. Treffen mit aus-
schließlich geimpften oder genesenen Perso-
nen sind nur noch mit maximal 50 Personen
in Innenräumen und mit maximal 200 Perso-
nen im Freien gestattet. Damit setzt das Land
einen Beschluss der Konferenz der Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsidenten mit
dem Bund (MPK) um. Daneben kann an Sil-
vester auf von den Behörden festzulegenden
öffentlichen Plätzen ein Ansammlungs- bzw.
Verweilverbot gelten. Um größere Ansamm-
lungen zu vermeiden, sollen dort keine Grup-
pen von mehr als zehn Personen zusammen-
kommen. Mit der neuen Verordnung werden
zudem Messen untersagt.

Die geänderte Corona-Verordnung ist am
20. Dezember in Kraft getreten.

Die wichtigsten Anpassungen im Überblick:
Kontaktbeschränkungen: In der Alarmstufe II
gilt, dass Treffen mit ausschließlich geimpf-
ten oder genesenen Personen mit 50 Perso-
nen (im Innenraum) bzw. mit 200 Personen
(im Freien) gestattet sind.

Soweit eine nicht-geimpfte oder nicht-ge-
nesene Person teilnimmt, gilt eine Beschrän-
kung auf einen Haushalt und eine Person ei-
nes weiteren Haushalts. Personen unter 18
Jahren bleiben bei der Ermittlung der zulässi-
gen Personenzahl und Haushalte unberück-
sichtigt.

Private Zusammenkünfte von nicht-
geimpften oder nicht-genesenen Personen
sind in der Alarmstufe II nur mit den Angehö-
rigen eines Haushalts sowie einer weiteren
Person zulässig. Personen unter 18 Jahren
zählen nicht dazu.

Ansammlungs- und Verweilverbot von
Gruppen von mehr als zehn Personen zu Sil-
vester auf festgelegten öffentlichen Plätzen.

Messen werden in der Alarmstufe II unter-
sagt.

In § 17 Abs. 2 der Corona-Verordnung wird
für die Inanspruchnahme von Physio- und Er-
gotherapie, Geburtshilfe, Logopädie und Po-
dologie sowie medizinischer Fußpflege und
ähnlichen gesundheitsbezogenen Dienstleis-
tungen die Vorlage eines Antigen- oder PCR-
Testnachweises geregelt.

Die Corona-Verordnung gilt zunächst bis
zum 17. Januar 2022, wird aber fortlaufend
auf den Prüfstand gestellt und an das aktuel-
le Infektionsgeschehen angepasst.

Weitere Informationen
Basisstufe: Zahlen und Grenzwerte der

Warn- oder Alarmstufen landesweit nicht er-
reicht oder überschritten.
Warnstufe: Sieben-Tage-Hospitalisierungs-
inzidenz (Anzahl der stationär zur Behand-
lung aufgenommenen Patientinnen und Pati-
enten, die an COVID-19 erkrankt sind, je
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Ta-
gen) erreicht oder überschreitet 1,5 oder ab
250 COVID-19-Patientinnen und -Patienten
auf den Intensivstationen.
Alarmstufe: Sieben-Tage-Hospitalisierungs-
inzidenz (Anzahl der stationär zur Behand-
lung aufgenommenen Patientinnen und Pati-
enten, die an COVID-19 erkrankt sind, je
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Ta-
gen) erreicht oder überschreitet 3 oder ab
390 COVID-19-Patientinnen und -Patienten
auf den Intensivstationen.
Alarmstufe II: Sieben-Tage-Hospitalisie-
rungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Be-
handlung aufgenommenen Patientinnen und
Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind, je
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Ta-
gen) erreicht oder überschreitet 6 oder ab
450 COVID-19-Patientinnen und -Patienten
auf den Intensivstationen.

Link zur neuen Corona-Verordnung des
Landes: www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-coro-
na/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-
baden-wuerttemberg

Allgemeinverfügung zu Testungen von
Kita-Kindern der Stadt Mannheim vom

15. Dezember

Die Stadt Mannheim hat seit dem 15. April
2021 Allgemeinverfügungen zu Testungen an
Kindertagesstätten (Kitas) erlassen. Die ab
dem 16. Dezember gültige Allgemeinverfü-
gung vom 15. Dezember ersetzt die vorange-
gangene Allgemeinverfügung zur Testung
von Kita-Kindern vom 17. November und gilt
zunächst bis einschließlich 10. Januar 2022.

Gemäß der Allgemeinverfügung wird –
wie bisher – von nicht immunisierten Kin-
dern, die in Kindertageseinrichtungen in öf-
fentlicher und freier Trägerschaft im Betreu-
ungsangebot Kindergarten betreut werden,
als Voraussetzung für den Zutritt zur Einrich-
tung sowie die Teilnahme an den Angeboten
der Nachweis eines negativen COVID-19
Tests verlangt. In Anlehnung an die landes-
weiten Regelungen für die Testpflicht von
Schülerinnen und Schülern wird dieser drei-
mal pro Woche verlangt. Bei einer Anwesen-
heit von drei aufeinanderfolgenden Tagen im
Kindergarten sind zwei Nachweise, bei einer
Anwesenheit von ein bis zwei Tagen in Folge
ein Nachweis vorzulegen. Hiervon gibt es –
wie bisher – bestimmte Ausnahmen. Die Tes-
tung für Krippenkinder und Kinder in der Kin-
dertagespflege ist nach wie vor freiwillig,
wird aber dringlich empfohlen.

Neu ist, dass diese Regelung auch für Kin-
der gilt, die während der Weihnachtsferien
der Schulen in den Horten der Kindertages-
einrichtungen betreut werden, da während
der Schulferien die seriellen Testungen an
den Schulen entfallen.

Für nicht-immunisierte Beschäftigte in
Kindertagesstätten gilt nach der aktuellen
CoronaVO Kita des Landes unmittelbar eine
arbeitstägliche Testpflicht. Immunisiertem
Personal wird dringend empfohlen, sich re-
gelmäßig testen zu lassen, mindestens zwei
bis drei Mal pro Woche.

Die Allgemeinverfügung kann unter
www.mannheim.de/informationen-zu-coro-
na/aktuelle-rechtsvorschriften sowie bei den
„Öffentlichen Bekanntmachungen“ dieser
Amtsblatt-Ausgabe eingesehen werden.

Allgemeinverfügung Meldepflicht be-
trieblicher Cluster der

Stadt Mannheim verlängert
Die Stadt Mannheim hat am 29. April 2021
eine Allgemeinverfügung zur Meldepflicht
von betrieblichen Clustern, also der Anhäu-
fung von Corona-Infektionen in Unterneh-
men erlassen, die zunächst bis zum 16. De-
zember verlängert wurde. Mit der ab 16. De-
zember gültigen Allgemeinverfügung vom 15.
Dezember wird diese nun bis zum 13. Januar
2022 erneut verlängert, die inhaltlichen Re-
gelungen gelten unverändert weiter.

Demnach ist in Arbeitsstätten, in denen
• bei Beschäftigten, die sich im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit zumindest zeitweise
innerhalb desselben umschlossenen Raumes
wie zum Beispiel gemeinschaftlich genutzten
Büros, Werkhallen und Werkstätten, Fahr-
zeugen, Pausenräumen oder im selben
Stockwerk desselben Gebäudeabschnitts
aufhalten und bei denen
• innerhalb von 14 Tagen zwei oder mehr
durch einen PCR-Test oder einen PoC-Anti-
gen-Schnelltest bestätigte Infektionen mit
dem SARS-CoV-2-Virus auftreten,
der Arbeitgeber verpflichtet, unverzüglich

eine nicht-namentliche Meldung unter Anga-
be der Fallzahl an das Gesundheitsamt
Mannheim zu machen. Der Arbeitgeber ist
hierdurch ausdrücklich nicht dazu verpflich-
tet, eine gesonderte, regelmäßige Erhebung
von personenbezogenen Daten vorzuneh-
men.

Verstöße werden bei einem erstmaligen
Verstoß gegen die Meldepflicht in der Regel
bei vorsätzlicher Handlung mit einem Buß-
geld von 200 Euro geahndet. Im Wiederho-
lungsfall kann die Ordnungswidrigkeit ge-
mäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis
zu 25.000 Euro geahndet werden.

Die Allgemeinverfügung kann unter
www.mannheim.de/informationen-zu-coro-
na/aktuelle-rechtsvorschriften sowie bei den
„Öffentlichen Bekanntmachungen“ dieser
Amtsblatt-Ausgabe eingesehen werden.

Kommunales Impfzentrum (KIZ) im Ro-
sengarten für Mannheimerinnen und
Mannheimer über 30 Jahre: Impfung

mit Moderna mit Termin, zusätzlich oh-
ne Termin von 15 bis 18 Uhr

Im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Ro-
sengarten besteht die Möglichkeit zur Imp-
fung mit Moderna gegen das Corona-Virus
für Mannheimerinnen und Mannheimer über
30 Jahre.

Mit Termin: Die Termine stehen vorerst
nur Personen über 30 Jahre mit Hauptwohn-
sitz in Mannheim zur Verfügung. Personen,
die falsche Angaben zu Alter oder Postleit-
zahl machen, müssen am kommunal finan-
zierten Impfzentrum abgewiesen werden.
Wer seinen Impftermin nicht wahrnehmen
kann, wird darum gebeten, den Termin abzu-
sagen, damit er wieder neu angeboten wer-
den kann. Die Möglichkeit dazu besteht über
die Terminbestätigungsmail oder auch auf
der Website, auf der der Termin vereinbart
wurde. Es werden täglich neue Termine für
Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna
eingestellt.

Ohne Termin: Zusätzlich besteht von 15 bis
18 Uhr täglich die Möglichkeit zur Impfung
mit Moderna ohne Termin für Personen über
30 Jahre mit Hauptwohnsitz in Mannheim.
Für die Impfung ohne Termin wird eine ge-
sonderte Warteschlange eingerichtet und es
können Wartezeiten entstehen. Vom 24. bis
26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 2.
Januar 2022 finden keine Impfungen im Kom-
munalen Impfzentrum im Rosengarten und
bei den Vor-Ort-Aktionen statt.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer kei-
nen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Außerdem darf gerne der aus-
gedruckte und ausgefüllte Anamnese- und
Einwilligungsbogen zur Impfung mitge-
bracht werden. Dies hilft, Prozesse zu be-
schleunigen und reduziert Wartezeiten. Das
Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnese-
und Einwilligungsbogen für mRNA-Impfstoff
sind beim RKI zu finden unter:
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Imp-
fen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbo-
gen-Tab.html

Fortsetzung auf Seite 2.
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 27.
Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, in
folgenden Straßen Geschwindigkeitskon-
trollen durch:

Am Aubuckel - Feldstraße - Glücksteinal-
lee - Gontardstraße - Helmut-Kohl-Straße -
Kasseler Straße - Kleiner Anfang - Seckenhei-
mer Straße - Reichskanzler-Müller-Straße -
Speckweg - Talstraße

ÄnderungderAbfallentsor-
gungwegenSilvester2021

Wegen Silvester 2021 ergeben sich folgende
Änderungen bei der Abfallentsorgung:

Restmüll / Papier
(Haushalte mit wöchentlicher Restmüll-Lee-
rung)

ursprünglicher Termin: Dienstag, 28. De-
zember
neuer Termin: Montag, 27. Dezember und
Dienstag, 28. Dezember

ursprünglicher Termin: Mittwoch, 29. De-
zember
neuer Termin: Dienstag, 28. Dezember

ursprünglicher Termin: Donnerstag, 30.
Dezember
neuer Termin: Mittwoch, 29. Dezember

ursprünglicher Termin: Freitag, 31. Dezem-
ber
neuer Termin: Donnerstag, 30. Dezember

Stadtteile mit
14-täglicher Restmüllabfuhr

In Gebieten mit 14-täglicher Restmüllabfuhr
wurde die Verschiebung bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt. Dies gilt auch für die
Leerung der Biotonne und der Wertstoffton-
ne. Ein Blick in den Abfallkalender ist deshalb
ratsam, um Abweichungen vom regulären
Termin entnehmen zu können.

Die Behälterstandplätze müssen – wie im-
mer – ungehindert zugänglich sein. Sollten
die oben genannten Termine aus unvorher-
gesehenen Gründen nicht eingehalten wer-
den können, wird der Abfall in den darauf fol-
genden Tagen entsorgt. Alle nicht genann-
ten Abfuhrtage bleiben unverändert.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe
sowie der Entsorgungsanlagen auf der

Friesenheimer Insel
Die Recyclinghöfe Im Morchhof 37 und in der
Max-Born-Str. 28 sind am 31. Dezember und
an den Feiertagen geschlossen. An allen üb-
rigen Werktagen gelten die bekannten Öff-
nungszeiten. Der ABG-Kompostplatz in der
Ölhafenstraße, die Deponie Friesenheimer
Insel und die Grünschnitt-Annahme in der
Ruhrorter Straße 54-58 bleiben bis 9. Januar
geschlossen.

STADT IM BLICK Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Fortsetzung von Seite 1.
Es sind Drittimpfungen (sogenannte Auf-

frischungs- oder Boosterimpfungen) möglich.
Es wird gebeten, die Informationen zur Auffri-
schungsimpfung auf der Kampagnenseite des
Landes Baden-Württemberg unter
www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung
zu beachten.

Die Impfung wird gemäß der aktuell gülti-
gen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-
Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann
nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt
für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der
Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unab-
hängig vom Impfstoff, der bei den vorherigen
Impfungen verwendet wurde.

Information und Terminanmeldung:
www.mannheim.de/kiz

Impftelefon des Seniorenrats Mann-
heim zur Terminbuchung im Kommuna-
len Impfzentrum für Mannheimerinnen

und Mannheimer über 55 Jahre
Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 für Menschen
über 55 Jahre aus Mannheim telefonische Hil-
fe bei dem Buchen eines Impftermins an.

Zu folgenden Zeiten ist das Impftelefon er-
reichbar:
20. bis 22. Dezember: 10 bis 17.30 Uhr
27. bis 29. Dezember: 9 bis 12 Uhr
3. bis 5. Januar 2022: 9 bis 12 Uhr

Es wird gebeten, sich Zettel und Schreib-
stift bereitzulegen. Der Seniorenrat Mann-
heim übernimmt die Anmeldung und das Bu-
chen.

Impfangebot im Universitätsklinikum:
nur mit Termin

Die Impfzentren in Baden-Württemberg ha-
ben planmäßig am 30. September ihren Be-
trieb eingestellt. Zu diesem Termin sind die
Corona-Impfungen in die Regelversorgung
übergegangen – Impfungen gegen SARS-
CoV-2 werden also weiter bei niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten angeboten.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die
keinen Hausarzt haben, können sich auch am
Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind
im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang

West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags
bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nur nach vorheri-
ger Terminvereinbarung Impfungen möglich.
Termine können vereinbart werden unter
www.umm.de/impfpunkt

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestelle
„Universitätsklinikum“ (Stadtbahnlinien 2,
4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter vom
Eingang West entfernt. Für PKWs stehen kos-
tenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage am
Neckar zur Verfügung.

Impfen vor Ort: ohne Termin
Bei der kommenden Impfaktionen vor Ort
gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin
impfen zu lassen:

Donnerstag, 23. Dezember
12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau,
Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47-49
12 bis 18 Uhr: Abendakademie Mannheim, U 1,
16-19
12 bis 18 Uhr: SAP Arena, Impfbus
15 bis 18 Uhr: KIZ Rosengarten, für Personen
über 30 Jahre mit Hauptwohnsitz in Mann-
heim

Vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31.
Dezember bis 2. Januar 2022 finden keine
Impfungen im Kommunalen Impfzentrum im
Rosengarten und bei den Vor-Ort-Aktionen
statt.

Die Impfung wird gemäß der aktuell gülti-
gen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-
Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann
nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt

für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der
Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unab-
hängig vom Impfstoff, der bei den vorherigen
Impfungen verwendet wurde. Bei Personen
unter 30 Jahre wird der Impfstoff von Bio-
ntech eingesetzt.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer kei-
nen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Beschei-
nigung. Außerdem darf gerne der ausge-
druckte und ausgefüllte Anamnese- und Ein-
willigungsbogen zur Impfung mitgebracht
werden: www.rki.de/DE/Content/In-
fekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklae-
rungsbogen-Tab.html

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12
Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren müssen von einer erziehungsbe-
rechtigten Person begleitet werden. Es sind
auch Drittimpfungen (sogenannte Auffri-
schungs- oder Boosterimpfungen) möglich.
Es wird gebeten, die Informationen zur Auffri-
schungsimpfung auf der Kampagnenseite des
Landes Baden-Württemberg unter
www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung
zu beachten. Im Falle einer Erstimpfung kann
für die Zweitimpfung ein Termin bei der
Hausarztpraxis bzw. einer niedergelassenen
Ärztin oder einem niedergelassenen Arzt ver-
einbart werden.

Derzeit kann aufgrund des großen An-
drangs und der Tatsache, dass die Impfaktio-
nen zeitlich begrenzt sind, nicht immer ge-
währleistet werden, dass allen Impfwilligen

vor Ort auch tatsächlich ein Impfangebot ge-
macht werden kann. Vor Ort werden Warte-
nummern ausgegeben, damit sich Wartezei-
ten besser abschätzen lassen. Die Impfaktio-
nen sollen die Arbeit der Arztpraxen unter-
stützen, nicht ersetzen. Es wird gebeten, sich
auch an die Hausarztpraxis zu wenden, wenn
man sich impfen lassen möchte.

Eine Übersicht über Impfaktionen in Mann-
heim sind unter www.mannheim.de/impfak-
tionen zu finden. Informationen über Impfun-
gen im Rhein-Neckar-Kreis sind unter
www.rhein-neckar-kreis.de/start/landrats-
amt/impfaktionen.html zu finden.

Impfkarte Mannheim
Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in
Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoin-
formationssystem (Geoportal) der Stadt
Mannheim: www.gis-mannheim.de/impfkar-
te. Es kann gefiltert werden nach Arztpraxen,
die impfen (mit vorheriger Terminvereinba-
rung), dem Impfpunkt im Uniklinikum (nur
mit vorheriger Terminvereinbarung, für
Mannheimerinnen und Mannheimer ohne
Hausarzt) und dem Kommunalen Impfzent-
rum Mannheim (weitere Informationen unter
www.mannheim.de/kiz), Impf-Aktionen so-
wie nach Impfstützpunkten im Auftrag der
Stadt Mannheim. Bei Angeboten ohne Ter-
min sind die jeweiligen Aktionszeiträume zu
beachten.

Hinweis für Impf-Praxen: Wer ebenfalls in
die Liste aufgenommen werden möchte, wird
gebeten, sich per E-Mail an 58co-
impf06@mannheim.de zu wenden.

Angebote und Änderungen in den Weihnachtsferien
Während der Weihnachtsferien gibt es wie-
der einige Angebote, aber auch Änderun-
gen, die zu beachten sind.

Reiss-Engelhorn-Museen
Auch zwischen den Jahren laden die Reiss-
Engelhorn-Museen mit der aktuellen Schau
„Eiszeit-Safari“ zu einer aufregenden Zeit-
reise ein. Am 24., 25., und 31. Dezember ist
geschlossen. Ansonsten sind die Präsenta-
tionen im Museum Weltkulturen regulär
Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöff-
net. Dies gilt auch für die beliebte Ägypten-
Ausstellung, die Foto-Schau „gesichtslos“
und den archäologischen Rundgang „Ver-
sunkene Geschichte“. Die Öffnungszeiten
für die im Museum Zeughaus gezeigte Tu-
tanchamun-Ausstellung weichen davon ab
und sind unter www.tut-ausstellung.com ab-
rufbar.

Am 26. Dezember und 2. Januar finden je-
weils um 15 Uhr öffentliche Führungen durch
die „Eiszeit-Safari“ statt. Diese sind sowohl
für Erwachsene als auch für Kinder ab sechs
Jahren geeignet. Rund um die Uhr und von
überall verfügbar sind die zahlreichen digita-
len Formate. Neben Kuratoren-Videos und
Audio-Podcasts gibt es pünktlich zum Fest
zwei neue Angebote. 360-Grad-Touren sto-
ßen das digitale Tor zum faszinierenden
Reich der Pharaonen auf. Für Kinder und Fa-
milien gibt es zusätzlich eine spannende On-
line-Rallye. Angelehnt an die beliebten Es-
cape-Spiele geht es darum, kniffelige Aufga-
ben und Rätsel zu lösen. Diese und viele wei-
tere digitale Angebote gibt es auf der Muse-
umsseite unter www.digital.rem-mann-
heim.de.

Kunsthalle Mannheim
Die Kunsthalle ist am 24. und 31. Dezember
geschlossen. An den Feiertagen 25. und 26.
Dezember sowie 1. und 6. Januar ist das Mu-
seum wie gewohnt jeweils von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.

Stadtbibliotheken
In den Weihnachtsferien gelten in der Zen-
trale und den Zweigstellen der Stadtbiblio-

thek folgende Öffnungs- bzw. Schließungs-
zeiten: Die Zentralbibliothek im Stadthaus N
1 hat von 24. Dezember bis 3. Januar ge-
schlossen. Auch die Rückgabebox in N 1
bleibt während der Schließungstage der Bi-
bliothek zu. Die Kinder- und Jugendbiblio-
thek in N 3 hat von 24. Dezember bis 3. Janu-
ar geschlossen. Die Musikbibliothek schließt
von 24. Dezember bis 6. Januar.

Die Zweigstellen Schönau, Vogelstang,
Herzogenried und die Mobile Bibliothek sind
von 23. Dezember bis 7. Januar geschlossen.
Die Zweigstellen Sandhofen, Käfertal,
Neckarstadt-West und Seckenheim schlie-
ßen von 24. Dezember bis 7. Januar und die
Zweigstelle Friedrichsfeld von 22. Dezember
bis 8. Januar. Die Zweigstelle Neckarau ist
von 23. Dezember bis 6. Januar geschlossen.
Die Rückgabeklappe ist während der Schlie-
ßungszeiten ebenfalls nicht verfügbar. In
Feudenheim pausiert der Bibliotheksbetrieb
von 24. Dezember bis 2. Januar. Die Zweig-
stelle Rheinau startet am 24. Dezember in
die Ferien und ist ab 3. Januar wieder da.
Mehr Informationen zu den Öffnungszeiten
gibt es unter www.stadtbibliothek.mann-
heim.de.

Hallenbäder
In den Mannheimer Hallenbädern Garten-
hallenbad Neckarau, Herschelbad, Hallen-
bad Waldhof Ost und Hallenbad Vogelstang
gelten während der Weihnachtsferien geän-
derte Öffnungszeiten. Sämtliche Bäder sind
am 24., 25. und 31. Dezember sowie 1. Januar
geschlossen.

Öffnungszeiten im Gartenhallenbad Ne-
ckarau: 26. Dezember sowie 2., 6. und 9. Ja-
nuar von 10 bis 14 Uhr sowie von 14.30 bis
18.30 Uhr; am 27. Dezember und 3. Januar
von 12 bis 22 Uhr; vom 28. bis 30. Dezember
sowie am 4. und 5. Januar von 9 bis 22 Uhr;
am 7. Januar von 6 bis 22 Uhr; am 8. Januar
von 13 bis 17 Uhr sowie von 17.30 bis 21.30
Uhr.

Öffnungszeiten im Herschelbad: 26. De-
zember sowie 2., 6. und 9. Januar von 9 bis 20
Uhr; am 27. Dezember und 3. Januar von 13
bis 21 Uhr; am 28. und 29. Dezember sowie
am 4. und 5. Januar von 6.15 bis 21 Uhr; am 30.

Dezember sowie am 7. und 8. Januar von 8 bis
21 Uhr.

Öffnungszeiten im Hallenbad Waldhof
Ost: 26. Dezember geschlossen; am 2., 6., 8.
und 9. Januar von 8 bis 18 Uhr; am 27. Dezem-
ber und 3. Januar von 13 bis 17 Uhr; vom 28.
bis 30. Dezember sowie am 4. und 5. Januar
von 8 bis 21 Uhr; am 7. Januar von 6.15 bis 21
Uhr.

Öffnungszeiten im Hallenbad Vogelstang:
26. Dezember bis 6. Januar geschlossen; am
7. Januar von 14 bis 21 Uhr; am 8. Januar von 8
bis 17 Uhr; am 9. Januar von 8 bis 12 Uhr.

Die aktuelle Corona-Verordnung Bäder
und Saunen lässt die Öffnung der Sauna im
Gartenhallenbad Neckarau nach wie vor zu,
allerdings dürfen keine Aufgüsse stattfin-
den. Auch das Dampfbad kann nicht genutzt
werden. Für die Saunakabinen besteht eine
Besucherbegrenzung. Mit einem Ticket so-
wohl zu saunieren als auch zu schwimmen,
ist möglich. Öffnungszeiten der Sauna im
Gartenhallenbad: 26. Dezember sowie 2., 6.
und 9. Januar von 10 bis 18.30 Uhr; am 27. De-
zember und 3. Januar von 12 bis 22 Uhr; vom
28. bis 30. Dezember sowie am 4., 5. und 7.
Januar von 9 bis 22 Uhr; am 8. Januar von 13
bis 21.30 Uhr. Die Sauna im Herschelbad
bleibt weiterhin geschlossen.

Die Tickets für die Hallenbäder sowie für
die Sauna müssen online unter
www.schwimmen-mannheim.de erworben
werden. Wie bisher können jeweils für sie-
ben Tage im Voraus Eintrittskarten gekauft
werden. Es gilt die aktuelle Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg. Es
gibt auch Barverkaufskassen. So können in
jedem Hallenbad für alle städtischen Hallen-
bäder Eintrittskarten gekauft werden. Zu-
dem besteht auch im Barverkauf die Mög-
lichkeit, eine Geldwertkarte zu erwerben.

Dieses Angebot wird ab 2. Januar 2022
zeitlich erweitert: So können im Gartenhal-
lenbad Neckarau montags und donnerstags
von 11 bis 15 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr
und samstags von 13 bis 15.30 Uhr Tickets ge-
kauft werden, im Herschelbad montags von
11 bis 15 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und
freitags von 16 bis 18 Uhr, im Hallenbad
Waldhof Ost dienstags von 7 bis 14 Uhr und

freitags von 9 bis 14 Uhr, im Hallenbad Vo-
gelstang dienstags von 11 bis 12 Uhr und
samstags von 8 bis 9 Uhr.

Eissportzentrum Herzogenried
Für die Weihnachtsferien hat das Eissport-
zentrum Herzogenried Mannheim das Eis-
laufangebot und die Öffnungszeiten erwei-
tert. Es wird fast täglich zusätzliche Eiszeiten
sowohl für Anfängerinnen und Anfänger
(und Eltern mit Kindern) als auch Fortge-
schrittene geben. Zudem wird auch unter
der Woche der beliebte Rundlauf angebo-
ten. Laut der aktuellen Corona-Verordnung
gilt im Eissportzentrum die 2G+-Regel bei
Eintritt ins Eissportzentrum. Den Zugang ha-
ben demnach nur genesene und geimpfte
Gäste. Zusätzlich benötigen jene Gäste ei-
nen offiziell anerkannten negativen Schnell-
test. Ausgenommen vom Testnachweis der
2G+-Regel sind Personen, die eine Booster-
Impfung bekommen haben, Geimpfte, deren
abgeschlossene Grundimmunisierung nicht
länger als sechs Monate zurückliegt, Gene-
sene, deren Infektionen nachweislich maxi-
mal sechs Monate zurückliegt und Kinder
unter sechs Jahren. Schülerinnen und Schü-
ler, die nicht immunisiert (geboostert,
geimpft oder genesen – alles nicht länger als
sechs Monate zurück) sind, müssen inner-
halb der Ferienzeit ebenfalls einen Antigen-
schnelltest oder PCR-Test vorlegen.

Weihnachtsferien-Öffnungszeiten: am 23.
Dezember, vom 28. bis 30. Dezember sowie
am 4., 5. und 7. Januar von 10 bis 12 Uhr, von
15 bis 17 Uhr (Rundlauf) und von 20 bis 22
Uhr; am 26. Dezember, 2., 6. und 9. Januar
von 10 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr
(Rundlauf); 27. Dezember und 3. Januar von
15 bis 17 Uhr (Rundlauf); 8. Januar von 14 bis
17.30 Uhr und von 18.30 bis 22 Uhr (Rund-
lauf). Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am
1. Januar ist geschlossen. Online-Tickets für
die einzelnen Eiszeiten können jeweils für
sieben Tage im Voraus unter www.mann-
heim.de/eislaufen gekauft werden.

Fachbereich Arbeit und Soziales
Die JobBörsen in den Stadtteilen sind von 27.
bis 30. Dezember geschlossen.
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STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

SPD im Mannheimer Gemeinderat
wünscht frohe Weihnachten!

Liebe Mannheimerinnen, liebe Mannheimer,
wir alle haben ein anstrengendes Jahr hinter
uns. Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sind in Deutschland immer noch deutlich
spürbar und werden uns auch in 2022 beglei-
ten. Mannheim ist bislang gut durch die Krise
gekommen. Das haben wir den Bürgerinnen
und Bürgern zu verdanken, die in großer So-
lidarität bei der Eindämmung des Infektions-
geschehens geholfen und damit sich selbst
und andere geschützt haben. Das verdanken
wir besonders dem medizinischen Personal
und den Pflegekräften in den Kliniken und
Ambulant, aber auch allen in der Stadtver-
waltung engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die zur Bekämpfung der Pan-
demie erheblich beigetragen haben.

Die Spaltung unserer Gesellschaft wird immer deutlicher: ImpfskeptikerInnen und

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

GegnerInnen der Corona Maßnahmen ste-
hen dem achtsamen Teil unserer Gesell-
schaft, der Politik und staatlichen Organen
zunehmend unversöhnlich und feindlich ge-
genüber. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten
Jahr wieder das Verbindende suchen und
nicht das Trennende betonen. Wir können
nur gemeinsam unser Mannheim gestalten.
Dazu sind alle eingeladen, die sich solidarisch
einbringen und mitgestalten wollen. Die
Herausforderungen sind groß, die Aufgaben
gewaltig, aber zusammen können wir das
schaffen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ih-
rer Familie im Namen der SPD-Fraktion im
Mannheimer Gemeinderat frohe Weihnach-
ten und besinnliche Feiertage!
Ihr Thorsten Riehle

Weihnachten, aber normal

Wer in den letzten Tagen mit Freunden, Be-
kannten oder auch beim Einkauf mit völlig
Fremden ins Gespräch kam, hörte beim Ab-
schied fast immer den Schlußsatz „wenn wir
uns nicht mehr sehen, wünschen wir Euch
eine schöne Weihnacht und einen Guten
Rutsch!“

Da war kaum jemand, der fragte, „was
macht Ihr an den Feiertagen?“. Man hatte
den Eindruck, viele Menschen wollten ver-
meiden zu hören, „wir sind allein“ oder „un-
sere Kinder haben Angst uns zu treffen … Ihr
wißt ja, wegen…“

Nur nicht darüber sprechen. Ich wollte das
eigentlich auch nicht, während ich hier sitze
und mir Gedanken mache, welche Weih-
nachts- und Neujahrswünsche ich für meine
Fraktion niederschreiben soll.

Aber mir geht es wie so vielen von uns, de-
nen das allzeit von morgens bis nachts in al-
len Medien beherrschende Thema so furcht-
bar „auf den Geist geht“ — aber Du kannst
Dich nicht wirklich dagegen wehren.

Ich sehne mich nach den Festtagen der
Jahre vor diesem fürchterlichen Diktat, wel-
ches uns von unseren Familien und Freunden
entfremdet, Treffen im erweiterten Famili-
enkreis verhindert oder auch Weih-
nachts/Neujahrsferien nicht mehr planbar

Wunsch nach Familienfest ungebrochen!

macht.
Wir werden allein und in aller Stille Weih-

nachten verbringen, auf das alljährlich wie-
derkehrende wunderschöne Ritual, einen
Weihnachtsbaum zu schmücken, nicht ver-
zichten, aber leider uns den für dieses Jahr
fest eingeplanten Besuch einer Christmette
versagen.

Doch halt, ein kleiner Lichtblick hat sich
neu eröffnet: habe ich doch vor zwei Wo-
chen, beim Aufräumen meines Kellers ein
Paar wunderschöne Erinnerungsstücke aus
vergangenen schönen Jahren gefunden: Ei-
nen Plattenspieler nebst dazugehörigen
Schallplatten, auch mit wunderschönen
Weihnachtsliedern, ein Tonbandgerät und
uralte Bänder, die es neu zu entdecken gilt…
und, als ganz besonderes Gerät, einen Film-
projektor mit entsprechenden Filmen dazu.
Wir haben uns vorgenommen, uns die Freu-
de der Festtage vom Fernsehen, dem Radio
und der Tageszeitung nicht nehmen zu las-
sen und wenigstens ein paar Tage den Traum
von Freiheit und Familie zu genießen.

Wir wünschen allen Mannheimer Bürgern,
gleich welcher Religion und Partei, in diesem
Sinne eine wunderschöne Weihnachtszeit
und ein erfolgreiches, gesundes Neues 2022!

Ach ja, bevor ich´s vergesse: sehen Sie un-
bedingt mal in Ihrem Keller oder dem Dach-
boden vorbei!

Bernd F. Siegholt, Stadtrat und Vorsitzen-
der der AFD-Fraktion

Fraktion im Gemeinderat

AFD

Seriös und solide Haushalten statt Prinzip Hoffnung

Der Haushalt 2022 ist beschlossen gegen die
Stimmen der FDP/MfM-Fraktion. Natürlich
freuen auch wir uns, dass einige pandemie-
bedingte Defizite bei Vereinen und Institu-
tionen noch ausgeglichen werden konnte
und wichtige Zukunftsinvestitionen weiter-
geführt werden. Unsere Kritik ist grundsätzli-
cher Natur. Wir fordern, endlich zu einem so-
liden, ehrlichen Haushalten zu finden statt
auf Haushaltskosmetik und Prinzip Hoffnung
zu setzten. Denn zum einen sind die Grund-
annahmen dieses Haushalts bei den erwarte-
ten Steuereinnahmen und bei der geschätz-

FDP / MfM-Fraktion kritisiert Haushalt der Stadt Mannheim

ten Arbeitslosigkeit und damit auch beim So-
zialaufwand sind unrealistisch optimistisch
angesetzt. Auf der anderen Seite sind die gro-
ßen Risiken wie die bereits bekannten Defizi-
te der städtischen Tochtergesellschaften
nicht im Haushalt abgebildet. Allein beim Kli-
nikum reden wir über mindestens 30 Millio-
nen Euro Defizit pro Jahr. Bereits begonnene
Projekte sind nicht voll ausfinanziert.

Und trotz all dieser Tricksereien bei der
Haushaltsaufstellung plant die Verwaltung,
die Liquidität bis 2024 sehenden Auges 22
Millionen Euro ins Minus laufen zu lassen.
Damit verpasst die Stadt ihre selbst gesetz-
ten Ziele krachend und ignoriert die gesetz-
lich vorgeschriebene Mindestliquidität gänz-
lich. Dieses Vorgehen ist unverantwortlich.
Das können wir so nicht mittragen!

Solide Haushalten
gerade in unsicheren Zeiten

Wir hätten uns gerade in diesen wirtschaft-
lich unsicheren Zeiten einen vorsichtigeren
Haushalt mit ausreichend Risikopuffern ge-
wünscht statt einem „es wird schon irgend-
wie gut gehen“. Unsere Einsparvorschläge
fanden erwartungsgemäß leider keine Mehr-
heit. Für uns lagen und liegen die Prioritäten
klar bei Bildung, Jugend, moderner Infra-
struktur statt bei den Prestigeprojekten der
Stadtspitze. So hätten wir z.B. gerne die Mil-
lionen für die Multihalle, die noch immer kein
Nutzungskonzept hat, lieber für die Sanie-
rung der Schulsporthallen oder maroder Stra-
ßen ausgegeben.

Anerkennung für das Ehrenamt
Wir freuen uns sehr über die kleinen Erfolge
für das Ehrenamt und Vereine. So wird auch
auf unseren Antrag hin die Aufwandspau-
schale für die Freiwillige Feuerwehr um 30
Euro pro Jahr erhöht. Für unsere Ehrenamtli-
chen, die bei den Einsätzen nicht nur Ihre
Freizeit, sondern teilweise auch ihr Leben für
andere einsetzen, ist das immerhin eine klei-
ne Anerkennung für diese unschätzbare Leis-
tung. Und auch weitere Zuschusserhöhun-
gen waren pandemiebedingt dringend not-
wendig wie beim Fraueninformationszent-
rum oder im Kulturbereich.

Beste Wünsche für das neue Jahr
Die FDP / MfM-Fraktion wünscht Ihnen und
Ihren Liebsten eine besinnliche Weihnachts-
zeit und einen guten Start in das neue Jahr.
Bleiben Sie gesund!

Fraktion im Gemeinderat

FDP/MFM

Freie Wähler-Mannheimer Liste wünschen frohe
Weihnachten!

Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer,

das Jahr 2021 geht mit großen Schritten zu
Ende. Die Corona-Pandemie hat uns, nach
zwischenzeitlicher Entspannung im Sommer
zum Jahresende hin wieder fest im Griff.
Doch dürfen wir uns davon nicht entmutigen
lassen. Blicken wir hoffnungsvoll und mit Zu-
versicht nach vorne ins neue Jahr. Freuen wir
uns auf das, was das nächste Jahr für uns be-
reithält. Weitere, neue Aufgaben stehen an
und wollen im neuen Jahr bewältigt werden.
Wir sind stolz auf das außerordentliche Enga-
gement der Bürgerschaft, das in breit gefä-
cherter Weise von Süden bis Norden, von Os-
ten nach Westen durch unsere Stadt spürbar
ist.

Dass die Mannheimerinnen und Mannhei-
mer größtenteils besonnen mit der Corona-
Pandemie umgehen, dass haben Sie in den
vergangenen Monaten gezeigt. So sind wir
sicher und zuversichtlich, dass wir auch die
kommenden Wochen und Monate gemein-
sam meistern und uns gegenseitig durch die-
se Zeit unterstützend begleiten werden.

Über allem steht selbstverständlich die Ge-
sundheit – passen Sie auf sich und Ihre Mit-
menschen auf und bleiben Sie gesund.
Für Ihre privaten und beruflichen Ziele im
kommenden Jahr wünschen wir Ihnen alles
Gute und viel Erfolg.

Genießen Sie die anstehenden Feiertage
im engsten Kreise.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unter-
stützung und wünschen Ihnen eine besinnli-

Fraktion im Gemeinderat

FW-ML

che Weihnachtszeit und einen guten Start in
ein gesundes und glückliches Neues Jahr.

Die Fraktion Freie Wähler - Mannheimer Lis-
te

Prof. Dr. Achim Weizel Fraktionsvorsitzender
Holger Schmid stellv. Fraktionsvorsitzender
Christopher Probst Stadtrat
Christiane Fuchs Stadträtin

Familienpass 2022 jetzt erhältlich
Auch 2022 gibt es wieder den beliebten
Mannheimer Familienpass. Ab sofort kann
die Neuauflage des farbenfrohen Gutschein-
hefts für das kommende Jahr bestellt wer-
den. Alle Mannheimer Familien mit Kindern
unter 18 Jahren erhalten das Gutscheinheft
unabhängig vom Einkommen.

„Wir sind stolz auf die Familienpässe. Sie
machen Mannheim erlebbar und können
kostenfrei online über das Bürgerportal der
Stadt Mannheim bestellt werden. Sie wer-
den dann per Post zugeschickt“, beschreibt
Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell den
Zugang zum beliebten Gutscheinheft. Der
Familienpass ist online bestellbar unter:
www.mannheim.de/buergerportal.

„Der Familienpass 2022 sowie der Fami-
lienpass plus bieten den Mannheimer Famili-
en Zugang zu vielen vergünstigten oder so-
gar kostenfreien Bildungs-, Kultur-, Sport-
oder Freizeitangeboten in der Stadt“, erläu-
tert Familienbürgermeister Dirk Grunert.
„Wir danken ausdrücklich allen Vereinen
und Institutionen, die sich auch diesmal wie-
der am Gutscheinheft beteiligt haben und
damit die Mannheimer Familien unterstüt-
zen.“

Der Familienpass, der vom Fachbereich Ju-
gendamt und Gesundheitsamt erstellt wird,
umfasst in diesem Jahr 50 Gutscheine. Alle
Mannheimer Familien mit Kindern unter 18
Jahren erhalten dieses Gutscheinheft unab-
hängig von ihrem Einkommen. Der Familien-
pass wird wieder durch den Familienpass
plus mit zusätzlichen Vergünstigungen (wei-
tere neun Gutscheine) und attraktiven An-

geboten für diejenigen Familien ergänzt, die
Leistungen nach dem SGB II beziehungswei-
se Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB
XII oder Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz erhalten. Mittlerweile
haben auch Elternteile, deren Kinder sich nur
phasenweise in Mannheim aufhalten, An-
spruch auf den Familienpass. Außerdem
können bis zu drei weitere erwachsene Be-
gleitpersonen, frei wählbar und ohne Nach-
weis, auf der Berechtigungskarte eingetra-
gen werden. Zudem gibt es einige Gutschei-
ne, die Jugendliche ohne Begleitung Erwach-
sener einlösen können.

Beim Einlösen der Gutscheine sind die
gültigen Corona-Regelungen und Nutzungs-
bedingungen der jeweiligen Einrichtungen
zu beachten.

WEITERE MELDUNGEN

Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender
der SPD im Mannheimer Gemeinderat

Die AfD-Gemeinderats-Fraktion

Die FDP-MfM-Fraktion im Stadtrat

Die Freien Wähler-Mannheimer Liste wünschen frohe Weihnachten

FOTO: STADT MANNHEIM
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STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Positiver Jahresausklang

Mannheim in der Corona-Pandemie stabili-
sieren und Investitionen in den Klimaschutz
vorantreiben – diese und einige weitere Erfol-
ge konnte die GRÜNE Gemeinderatsfraktion
bei den diesjährigen Etatberatungen mit ihren
Anträgen erzielen. Dementsprechend zufrie-
den sind wir mit dem städtischen Überbrü-
ckungshaushalt für das Jahr 2022.
So gelang es uns, mehrere Maßnahmen zur
Abfederung der sozialen Folgen der Corona-
Pandemie auf den Weg zu bringen. Mit unse-
ren Anträgen konnten wir zum Beispiel eine
Aufstockung der Hilfen für Frauen, die von Ge-
walt betroffen sind, erreichen oder zusätzliche
Mittel für die Jugendverbandsarbeit bereitstel-
len. Ganz besonders freuen wir uns über die
Mehrheit im Gemeinderat für die Einrichtung
eines Queeren Jugendtreffs in Mannheim.
Wir setzten uns ebenfalls für eine stärkere Un-

GRÜNE Fraktion freut sich über die Ergebnisse der Etatberatungen und wünscht frohe Weihnachten!
terstützung der Gastronomie und Kultur ein,
die sehr stark unter den Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie leiden. Bei den Gastronomie-
betrieben erreichten wir eine Verlängerung
der gebührenfreien Außenbewirtungsflächen
für das kommende Jahr. Im Bereich der Kultur
dürfen sich das Maifeldderby, das Theater im
Felina-Areal ebenso wie die Mannheimer Aka-
demie über zusätzliche Mittel freuen. Diese
Maßnahmen sind sehr wichtig, um das Fortbe-
stehen der kulturellen Einrichtungen zu si-
chern.
Auch mehr Tempo beim Klima- und Umwelt-
schutz stand bei unseren Anträgen zu den
diesjährigen Etatberatungen im Fokus. Wir
freuen uns daher sehr, dass die Finanzmittel
für die ökologische Weiterentwicklung des
Stadtwalds sowie für energetische Sanierun-
gen und den Ausbau von Photovoltaik aufge-
stockt werden. So können wir einerseits mit
dem Stadtwald die grüne Lunge Mannheims
langfristig erhalten und gleichzeitig wichtige
Maßnahmen beim Klimaschutz vorantreiben.
Uns ist bewusst, dass dies nur erste Schritte im

Kampf gegen den Klimawandel sein können
und in den kommenden Jahren noch viele wei-
tere Maßnahmen folgen müssen. Die GRÜNE
Fraktion will hier auch zukünftig ihren Beitrag
leisten. Deshalb möchten wir im nächsten Jahr

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

bei der Aufstellung des Doppelhaushalts
2023/2024 früher eingebunden werden. In die-
ser Hinsicht freuen wir uns bereits auf die Vor-
schläge der Stadtverwaltung.
Mit den Etatberatungen geht für uns das poli-

tische Jahr 2021 zu Ende. Hinter uns allen lie-
gen herausfordernde 12 Monate, die durch die
Corona-Pandemie geprägt waren. Wir hoffen
auf das neue Jahr und auf viele Mitmenschen,
die bereit sind, sich impfen zu lassen - zum
Schutz für sich selbst und für alle anderen,
ganz besonders aber um Kindern und Jugendli-
chen wieder einen normalen Alltag ermögli-
chen zu können.
Die GRÜNE Gemeinderatsfraktion wünscht Ih-
nen eine erholsame und frohe Weihnachtszeit
sowie einen guten und vor allem gesunden
Start ins Jahr 2022!
Haben Sie Interesse an weiteren Informatio-
nen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch un-
ter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

WEITERE MELDUNGEN

Aktualisierte Vorhabenliste der Stadt – zehn neue Vorhaben
Eine Smart-City-Strategie für die ganze
Stadt, die Planung eines Ersatzbaus an der
Waldschule auf dem Waldhof, die Sanierung
des Spielplatzes Landsknechtweg in Neu-
hermsheim: Das sind nur drei der zehn neuen
Vorhaben in der aktualisierten Vorhabenlis-
te 2021_2 der Stadt Mannheim, die erneut
Konzepte ebenso wie konkrete Planungen
umfasst. Der Mannheimer Gemeinderat hat
in seiner Sitzung am 14. Dezember die aktua-

lisierte Vorhabenliste 2021_2 beschlossen
und damit gleichzeitig die vorgesehene in-
formelle – also freiwillige – Bürgerbeteili-
gung in knapp 30 Vorhaben.

Insgesamt sind in der Liste 107 Planungen
und Projekte der Stadt aufgeführt. 13 Vorha-
ben stehen nicht mehr auf der Liste, weil sie
abgeschlossen sind. In der Liste sind die
wichtigsten Informationen zu einem Vorha-
ben zusammengestellt. Was ist das Ziel und

auf welches Strategische Ziel der Stadt zahlt
das Vorhaben ein? Wie ist der aktuelle Sach-
stand? Was kostet das? Kann ich mich am
Vorhaben beteiligen und wenn ja, wie?
Mannheimerinnen und Mannheimer haben
die Möglichkeit, Bürgerbeteiligung bei Vor-
haben anzuregen, bei denen dies bislang
noch nicht vorgesehen ist.

Die aktualisierten Vorhaben sind auf dem
städtischen Beteiligungsportal www.mann-

heim-gemeinsam-gestalten.de einzusehen.
Das Beteiligungsportal ist die zentrale digita-
le Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in
Mannheim.

Es gibt auch eine Druckversion und die
wurde durch größere Schriftzeichen dieses
Mal noch lesefreundlicher gestaltet. Druck-
exemplare der Vorhabenliste werden in den
nächsten Tagen bei den Bürgerservices, in
den Rathäusern sowie in der Stadtbibliothek

im Stadthaus N 1 ausgelegt. Weitere Infor-
mationen können per E-Mail an buergerbe-
teiligung@mannheim.de oder telefonisch
unter 0621/293-9366 erfragt werden.

Die Vorhabenliste ist eine Maßnahme im
Rahmen des Regelwerks Bürgerbeteiligung.
Im Regelwerk sind Aufgaben und Rollen von
Politik und Verwaltung in Bürgerbeteili-
gungsprozessen klar definiert. Die nächste
Vorhabenliste erscheint im Frühjahr 2022.

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Stadt Mannheim erlässt als zuständiges Gesundheitsamt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes (IfSG), § 20 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung der Landesregierung über in-
fektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verord-
nung – CoronaVO), § 1 Absatz 6a der Verordnung des Sozialministeriums über die Zuständigkeiten
nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) je-
weils in den zur Zeit geltenden Fassungen für das Gebiet der Stadt Mannheim nachstehende

A l l g em e i n v e r f ü g u n g

1. In Ziffer 3 der Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim vom 29.04.2021 zur Meldepflicht betrieb-
licher Cluster in der ab 18. November 2021 gültigen Fassung wird die Angabe „16.12.2021“ durch die
Angabe „13.01.2022“ ersetzt.

2. Diese Allgemeinverfügung ist ab dem 16.12.2021 wirksam.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.
Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Stadt Mannheim über öffent-
liche Bekanntmachungen am Tag der Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Mannheim als
bekannt gemacht. Sie gilt einenTag nach ihrerVeröffentlichung als bekannt gegeben und ist ab dem
16.12.2021 wirksam.
Der vollständige Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann auf der Homepage der Stadt
Mannheim eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R1, 12, 68161 Mannheim, einzulegen.

Hinweise
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
auf Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Absatz 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt. Ein erstmaliger Verstoß gegen die Meldepflicht wird in der
Regel bei vorsätzlicher Handlung mit einem Bußgeld von 200 Euro geahndet. Die Ordnungswidrig-
keit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG im Wiederholungsfall mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro ge-
ahndet werden.

Mannheim, den 15.12.2021
Dr. Peter Kurz

Die Stadt Mannheim erlässt als zuständiges Gesundheitsamt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. §
28a Absatz 1 Nr. 2a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 20 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung der
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO), § 1 Absatz 6a der Verordnung des Sozialministeriums
über die Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfah-

rensgesetzes (LVwVfG) jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen für das Gebiet der Stadt Mann-
heim nachstehende

A l l g em e i n v e r f ü g u n g

1. In Kindertageseinrichtungen in öffentlicher und freierTrägerschaft besteht im Betreuungsangebot
Kindergarten ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Kinder, die nicht dreimal pro Woche den Nach-
weis eines negativen COVID-19 Tests in der Einrichtung vorlegen. Bei einer Anwesenheit von drei
Tagen in Folge sind zwei Testnachweise, bei einer Anwesenheit von ein bis zwei Tagen in Folge ein
Testnachweis vorzulegen. Als Nachweis dient die Vorlage einer tagesaktuellen Bescheinigung ei-
nes Testzentrums oder einer Teststelle über das Testergebnis oder im Fall der Durchführung von
Testungen durch Erziehungsberechtigte die Vorlage der vollständig für die jeweilige Woche ausge-
füllten und von einem Erziehungsberechtigten unterschriebenen Bescheinigung über die Durchfüh-
rung von Antigen-Selbsttests an Kindern im häuslichen Bereich.Werden entsprechende Nachweise
nicht bis zum auf die jeweilige Woche folgenden Dienstag vorgelegt, besteht ein Betretungs- und
Teilnahmeverbot bis zur Vorlage eines tagesaktuellen Nachweises über eine negative Testung.
DerVollständigkeit der Dokumentation steht es nicht entgegen, wenn vereinzeltTestungen dem Kind
nicht zugemutet werden können (z.B. wegen nachhaltiger Verweigerung des Kindes), soweit an-
sonsten dieTestungen überwiegend regelmäßig durchgeführt und dokumentiert werden. Der Grund
für die Unzumutbarkeit der Testung ist von den Erziehungsberechtigten glaubhaft zu machen. Die
Entscheidung über die Vollständigkeit der Dokumentation trifft die Einrichtungsleitung.

2. Die Regelungen der Ziffer 1 gelten für die Dauer der Schulferien auch für Kinder im Betreuungs-
angebot Hort.

3.Es gilt eine Ausnahme von der Pflicht zur Vorlage eines Nachweises,
a) für Kinder, denen aufgrund einer Behinderung die Durchführung eines Antigen-Tests nicht mög-
lich ist, sofern die vorliegende Behinderung und die Undurchführbarkeit durch eine ärztliche Be-
scheinigung glaubhaft gemacht werden,
b) für immunisierte Kinder, die gegenüber der Einrichtung eine lmpfdokumentation über eine seit
mindestens 14 Tagen abgeschlossene vollständige Impfung oder einen auf sie ausgestellten Nach-
weis über eine durch PCR-Test bestätigte lnfektion mit dem Coronavirus vorlegen. Das PCR-Test-
ergebnis muss zum Zeitpunkt der begehrten Befreiung von der Testpflicht mindestens 28 Tage und
höchstens 6 Monate zurückliegen.
Ferner kann von der Pflicht zur Vorlage eines Nachweises ganz oder teilweise abgesehen werden,
sofern es sich um ein Kind handelt, das aufgrund einer Empfehlung des Sozialen Dienstes des Ju-
gendamtes in die Einrichtung aufgenommen wurde. Die Entscheidung darüber trifft die Einrich-
tungsleitung.

4. Die Regelungen über dieTestpflicht beim Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus in Kinder-
tageseinrichtungen gemäß § 5 Absatz 2 CoronaVO Absonderung bleiben unberührt.

5. Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim zur Testung in
Kindertagesstätten vom 17.11.2021. Letztere wird hiermit aufgehoben.

6. Diese Allgemeinverfügung ist ab dem 16.12.2021 wirksam und bis zum 10.01.2022 befristet.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.
Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Stadt Mannheim über öffent-
liche Bekanntmachungen am Tag der Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Mannheim als
bekannt gemacht. Sie gilt einenTag nach ihrerVeröffentlichung als bekannt gegeben und ist ab dem
16.12.2021 wirksam.
Der vollständige Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann auf der Homepage der Stadt
Mannheim eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161 Mannheim, einzulegen.

Hinweise:
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
auf Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.
Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Absatz 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer
Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Mannheim, den 15.12.2021
Dr. Peter Kurz

AltenpflegeheimeMannheimGmbH
Jahresabschluss 2020
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.05.2021 nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsra-
tes den Jahresabschluss 2020 festgestellt. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Rödl & Part-
ner GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. Der Abschluss wurde im elektronischen Bundesanzeiger am 14.12.2021 veröffentlicht.
Der testierte Jahresabschluss 2020 kann in der Zeit vom 17.01.2022 bis 28.01.2022 bei der Alten-
pflegeheime Mannheim GmbH, Meeräckerplatz 2-4, 68163 Mannheim, Geschäftsführung, während
den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Gemäß 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz (VersG), § 12 Abs. 2 der Coronaverordnung Baden-Würt-
temberg, § 35 S. 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz und § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) und §§ 20, 26 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz erlässt die Stadt
Mannheim als Versammlungsbehörde folgende

A l l g em e i n v e r f ü g u n g :

1. Hiermit werden die Veranstaltung von und Teilnahme an folgenden öffentlichen Versammlungen
unter freiem Himmel auf der Gemarkung des Mannheimer Stadtgebietes verboten:

a) Untersagt wird das am Sonntag, den 19.12.2021 um 17:00 Uhr geplante und beworbene, aber
nicht angemeldete sog. „Rhein Candle Light“.
b) Untersagt wird der am Montag, den 20.12.2021 um 18:00 Uhr geplante und beworbene, aber nicht
angemeldete sog. „Montagsspaziergang“ zum Rathaus
c) Untersagt wird der am Montag, den 20.12.2021 um 19:00 Uhr beworbene, aber nicht angemelde-
te sog. „Schweigemarsch durch die Innenstadt“.
d) Jede weitere thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemeldete und behördlich be-
stätigte Ersatzversammlung im Stadtgebiet Mannheim wird an den vorbezeichneten Tagen eben-
falls ganztätig verboten.

2. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 verfügten Verbote kann unmittelbarer
Zwang anwendet werden, der hiermit angedroht wird.

3. Die sofortige Vollziehung der in Ziffer 1 verfügten Verbote wird hiermit im besonderen öffentlichen
Interesse gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO angeordnet.

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Stadt Mannheim über
öffentliche Bekanntmachungen am Tag der Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Mannheim
als bekannt gemacht. Sie gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und ist ab
dem 17.12.2021 wirksam.
Der vollständige Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann auf der Homepage der Stadt
Mannheim eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Karl-
Ludwig-Straße 28-30, 68165 Mannheim, einzulegen.

Hinweise:
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
auf Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.
Es wird explizit auf folgende Vorschriften hingewiesen:
§ 23VersG:
Wer öffentlich, in einerVersammlung oder durchVerbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 des Strafge-
setzbuches) zur Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug auffordert, nach-
dem die Durchführung durch ein vollziehbaresVerbot untersagt oder die Auflösung angeordnet wor-
den ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr odermit Geldstrafe bestraft.
§ 26VersG:
Wer als Veranstalter oder Leiter

1. eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durchführt
oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder

2. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung
(§ 14) durchführt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr odermit Geldstrafe bestraft
§ 29 Abs. 1 Nr. 1VersG:
Ordnungswidrig handelt, wer an einer öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt, de-
ren Durchführung durch vollziehbares Verbot untersagt ist.

Mannheim, den 16.12.2021
Dr. Peter Kurz

Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen



Neckarstadt

Neue Beiträge
in Audio-Stadtkarte

Die digitale Audio-Stadtkarte
„Mannheim Under Constructi-
on“ ist ein Projekt des Freien Ra-
dios Rhein-Neckar und wird ge-
fördert durch den Aktionsfonds
„Zivilgesellschaftliches Engage-
ment gegen Rechtsradikalismus,
Muslimfeindlichkeit, Antisemi-
tismus und Antiziganismus“. Die
Stadtkarte stellt die Stadtgesell-
schaft Mannheim in diesem En-
gagement – und darüber hinaus
– vor. Im Dezember wurden
gleich vier neue Beiträge einge-
stellt, die Interessierte unter un-
der-construction.bermuda-
funk.org finden.

Silvesterandacht
Am Freitag, 31. Dezember,
18.30 Uhr, findet in der Diakonie-
kirche Luther unter dem Titel „Vi-
va la Vida“ eine musikalische Sil-
vesterandacht statt mit David
Tasa an der Trompete, Kantorin
Beate Rux-Voss an der Orgel und
Pfarrerin Judith Natho liest Texte.

Kurzmeldungen und Termine

Es erklingen unter anderem Kent
Carlson: Weihnachtsfantasie,
Enrico Pasini: Allemande e Pas-
torale und Franz Lehar: Lippen
schweigen. Anschließend gibt es
Punsch. Die angekündigte Ver-
anstaltung entspricht dem aktu-
ellen Planungsstand. Alle Infor-
mationen zu den aktuellen Rege-
lungen für Gottesdienste, Kir-
chenmusik, Veranstaltungen,
Kinder- und Jugendarbeit sowie
Seelsorge in der Evangelischen
Kirche in Baden/der Neckar-
stadt findet man auf der Corona-
Webseite der Landeskirche un-
ter www.ekiba.de/landeskir-
che-gemeinden/gemein-
den/zentrale-hinweise-fuer-
kirchliche-arbeit-in-der-corona-
zeit.

IMAGINALE verschoben
Pandemiebedingt wird das Inter-
nationale Theaterfestival ani-
mierter Formen IMAGINALE
nicht wie geplant im Februar
2022 stattfinden. Seit 2008 prä-
sentiert die IMAGINALE alle zwei
Jahre in Stuttgart, Mannheim,
Heilbronn, Eppingen, Schorn-

dorf und Ludwigsburg Figuren-
theater im Grenzbereich zu Tanz,
Musiktheater, Performance und
Digitalkunst. Die achte Edition
war ursprünglich für den Zeit-
raum vom 3. bis 13. Februar
2022 geplant. Die aktuelle epi-
demiologische Entwicklung er-
schwert jedoch nicht nur das
Reisen für die internationalen
Ensembles, sondern stellt auch
die einzelnen Veranstaltungs-
häuser vor große Herausforde-
rungen. Deshalb hat sich der
Veranstalterverbund schweren
Herzens dazu entschieden, das
Festival um ein Jahr zu verschie-
ben. Nach derzeitigem Stand
wird die nächste Ausgabe der
IMAGINALE im Februar 2023
stattfinden. Angestrebt ist eine
möglichst weitgehende Über-
nahme des kuratierten Pro-
gramms mit Ensembles und So-
listen aus Deutschland, Frank-
reich, Israel, El Salvador, Däne-
mark, Belgien, der Schweiz, Ös-
terreich, den Niederlanden, Spa-
nien, Norwegen und Großbritan-
nien.

Oststadt

Feiertage
in der Kunsthalle

Die Kunsthalle Mannheim ist
über die gesetzlichen Feiertage
2021 und 2022 geöffnet. Das
heißt, am 24. und 25. Dezember
sowie am 1. und 6. Januar kön-
nen Besucher die Sonderaus-
stellungen und Sammlungsprä-
sentationen besichtigen. Am 24.
und 31. Dezember bleibt das
Museum geschlossen. Zu sehen
ist die große Sonderausstellung
„MUTTER!“, die noch bis zum 6.
Februar 2022 die Wahrnehmung
von Mutterschaft in der Kunst in
den Blick nimmt. Im ersten Ober-
geschoss beleuchtet die Schau
„MINDBOMBS“ Phänomene des
Extremismus und Terrorismus
aus Perspektive der zeitgenössi-
schen Kunst. Im Graphischen
Kabinett widmet die Kunsthalle
dem niederländischen Zeichner
Robbie Cornelissen eine Einzel-
ausstellung. Im STUDIO sind Ar-
beiten von Sofia Duchovny, der
diesjährigen Preisträgerin der
Kunststiftung Rainer Wild, zu se-

hen. Zudem bieten sich die Feier-
tage für eine Entdeckung der
neuen Sammlungspräsentation
im Obergeschoss des Jugendstil-
baus an. Dort zeigt die Kunsthal-
le Mannheim eine neu kuratierte
Ausstellung, die sich den
Schwerpunkten der Samm-
lungsgeschichte seit Museums-
gründung 1909 widmet – von
der Neuen Sachlichkeit bis zu
den Nouveaux Réalistes sowie
vom Expressionismus bis zur
Abstraktion. Die Kunsthalle
Mannheim bittet die Besucher
sich vor ihrem Besuch über die
aktuell gültigen Sicherheitsmaß-
nahmen gemäß der Landesver-
ordnung Baden-Württembergs
zu informieren. Zurzeit ist die
2G+ Regelung gültig. Spontan-
besuche ohne Voranmeldung
sind weiterhin möglich.

Quadrate

Feiern mit Mammut
und digitaler Zeitreise

Auch zwischen den Jahren laden
die Reiss-Engelhorn-Museen mit
der aktuellen Schau „Eiszeit-Sa-

fari“ zu einer aufregenden Zeit-
reise für Groß und Klein ein. Le-
diglich am 24., 25., und 31. De-
zember legen die Eiszeit-Tiere
eine Pause ein. Ansonsten sind
die Präsentationen im Museum
Weltkulturen regulär Dienstag
bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Dies gilt auch für die
Ägypten-Ausstellung, die Foto-
Schau „gesichtslos“ und den ar-
chäologischen Rundgang „Ver-
sunkene Geschichte“. Die Öff-
nungszeiten für die im Museum
Zeughaus gezeigte Tutancha-
mun-Ausstellung weichen davon
ab und sind unter www.tut-aus-
stellung.com abrufbar. Am
Sonntag, 26. Dezember und 2.
Januar finden jeweils um 15 Uhr
öffentliche Führungen durch die
„Eiszeit-Safari“ statt. Diese sind
sowohl für Erwachsene als auch
für Kinder ab sechs Jahren geeig-
net. Rund um die Uhr und von
überall verfügbar sind die zahl-
reichen digitalen Formate der
Reiss-Engelhorn-Museen. Ne-
ben Kuratoren-Videos und Au-
dio-Podcasts gibt es pünktlich
zum Fest zwei neue Angebote.

360-Grad-Touren stoßen das di-
gitale Tor zum faszinierenden
Reich der Pharaonen auf. Vom
heimischen Sofa aus erkunden
die Online-Besucher ausgewähl-
te Räume der Ägypten-Ausstel-
lung. Dort erfahren sie mehr
über den Alltag an den fruchtba-
ren Ufern des Nils – von Ernäh-
rung über Transport bis hin zum
Thema Schrift. Für Kinder und
Familien gibt es zusätzlich eine
spannende Online-Rallye. Ange-
lehnt an die beliebten Escape-
Spiele geht es darum, kniffelige
Aufgaben und Rätsel zu lösen.
Am Anfang steht ein geheimnis-
voller Gegenstand, der die Teil-
nehmer in verschiedene Epo-
chen katapultiert. Auf diese Wei-
se lernen sie spielerisch Wis-
senswertes über die Steinzeit
oder das antike Griechenland.
Um am Spiel teilzunehmen,
muss man lediglich die kosten-
freie Actionbound-App auf sein
Smartphone oder Tablet laden.
Diese und viele weitere digitale
Angebote gibt es auf der Muse-
umsseite unter www.digital.rem-
mannheim.de.

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Mannheim
über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 581,
berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2.12.2020 (Gesetzblatt S. 1095,
1098) und der §§ 2, 3, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vom
17.03.2005 (Gesetzblatt S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17.12.2020 (Gesetz-
blatt S. 1233, 1249), hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 14.12.2021 folgende Satzung beschlos-
sen:

Artikel 1
Die Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen vom 17.12.2002
in der Fassung vom 17.12.2019 wird wie folgt geändert:

Das Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 4 Abs. 1 der Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung von
Gebühren im Bestattungswesen) erhält die als Anlage zu dieser Satzung beigefügte Neufassung.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
Mannheim, den 23.12.2021
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B018

EineVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemein-
deordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an
gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jah-
resfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach §
43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Anlage zur Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen
–Gebührenverzeichnis –

A) Bestattungs- und Benutzungsgebühren ab 01.01.2022
1. Erdbestattung – Grundgebühr – EURO
1.1. Die Erdbestattung – Grundgebühr – schließt folgende
Leistung ein:
• Tätigkeiten der Verwaltung
• Inanspruchnahme der Trauerhalle für die erste halbe Stunde
Benutzung Kühl- u. Gefrierraum für max. 7 Werktage
(Anlieferungs- u. Bestattungstag wird als 1 Tag berechnet)
• Überführung der Leiche zum Grab
• Öffnen und Schließen des Grabes
• Verbringen der Kränze innerhalb des Friedhofes
• Orgelspiel bzw. Bedienung der Musikanlage
Die Grundgebühr beträgt bei:
1.1.1 Erdbestattung Wahlgrab 1.946,00
1.1.2 Erdbestattung Reihengrab Erwachsene,
Kinder ab 2 Jahre 1.603,00
1.1.3 Erdbestattung Kinderwahlgrab in Reihenlage
bis 2 Jahre 1.315,00
1.2. BeiVerzicht auf die Benutzung derTrauerhalle
beträgt die Grundgebühr:
1.2.1 Erdbestattung Wahlgrab 1.591,00
1.2.2 Erdbestattung Reihengrab Erwachsene, Kinder ab 2 Jahre 1.248,00
1.2.3 Erdbestattung Kinderwahlgrab in Reihenlage
bis 2 Jahre 96,00
1.3. Zusatzleistungen bei Erdbestattung
1.3.1 Inanspruchnahme der Trauerhalle je weitere halbe Stunde 157,00

1.3.2 Zuschlag für Orgelspiel bei verlängerter Benutzungs-
zeit oder bei Nutzung der Orgel durch Dritte *40,00
1.3.3 Bei gleichzeitiger Bestattung mehrerer Familienangehöriger in
der gleichen Grabstätte ermäßigt sich die Gebühr der Ziffer 1.1.1
für jede weitere Bestattung um 50 %
1.3.4 Tieferbettung im Wahlgrab 133,00
1.4. Sonstige Erdbestattungen
1.4.1 Erdbestattung Jüdischer Friedhof 886,00
1.4.2 Erdbestattung Kinder ohne Beisetzungspflicht 256,00
2. Urnenbestattung – Grundgebühr (ohne Einäscherung) –
2.1. Die Urnenbestattung schließt folgende Leistungen ein:
• Tätigkeit der Verwaltung
• Inanspruchnahme der Trauerhalle für die erste halbe Stunde
• Benutzung Kühl- u. Gefrierraum für max. 7 Werktage
(Anlieferungs- u. Bestattungstag wird als 1 Tag berechnet)
• Verbringen der Kränze innerhalb des Friedhofes
• Orgelspiel bzw. Bedienung der Musikanlage
2.1.1 Urnenbestattung – Grundgebühr – 947,00
2.1.2 Beisetzung einer Urne im Bereich Nische 52,00
2.1.3 Beisetzung einer Urne im Bereich Erde 123,00
2.2 Gebühr beiVerzicht aufTeilleistungen
2.2.1 Bei Verzicht auf die Benutzung der Trauerhalle
beträgt die Grundgebühr 592,00
2.2.2 Bei Verzicht auf die Benutzung des Kühl- und Gefrierraums
beträgt die Grundgebühr 718,00
2.2.3 Bei Verzicht auf die Benutzung der Trauerhalle
sowie des Kühl- und Gefrierraums beträgt die Grundgebühr 363,00
2.3. Zusatzleistungen bei Urnenbestattung
2.3.1 Inanspruchnahme der Trauerhalle je weitere halbe Stunde 157,00
2.3.2 Zuschlag für Orgelspiel bei verlängerter Benutzungszeit oder

bei Nutzung der Orgel durch Dritte 40,00 *
3. Ausgrabung
3.1 Ausgrabung vor Ablauf der Ruhezeit 2.093,00
3.2 Ausgrabung nach Ablauf der Ruhezeit 1.395,00
3.3 Ausgrabung einer Urne 159,00
3.4 Herausnahme einer Urne im Bereich Nische 52,00
4. Grabnutzungsrechte
4.1. Erdwahlgräber
Überlassung für die Dauer der Nutzungszeit
4.1.1. Für 2 Personen bis einschließlich 3,00 m2
4.1.1.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren 1.247,00
4.1.1.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 73,00
4.1.2. Für 2 Personen bis einschließlich 4,50 m2
4.1.2.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren 1.466,00
4.1.2.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 85,00
4.1.3 Für 4 Personen bis einschließlich 8,00 m2
4.1.3.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren 2.179,00
4.1.3.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 129,00
4.1.4. Für über 8,00 m2 große Grabstätten
4.1.4.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren pro m² 318,00
4.1.4.2 Verlängerung pro m2 für jedes weitere Jahr 18,00
4.1.5. Rasengrab für 2 Personen bis einschließlich 4,50 m²
4.1.5.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren 2.191,00
4.1.5.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 133,00
4.1.6. Wahlgrab Muslime
4.1.6.1 Für die erstmalige Überlassung von 50 Jahren 3.125,00
4.1.6.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 60,00
4.2. Erdreihengrab
4.2.1 Überlassung eines Erdreihengrabes für die Dauer der Ruhezeit (15 Jahre) n 910,00

4.3. Kinderwahlgrab in Reihenlage
4.3.1 Überlassung eines Kinderwahlgrabes für die Dauer der Ruhezeit (10 Jahre) 424,00
4.3.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 38,00
4.4. Urnenwahlgräber
Überlassung für die Dauer der Nutzungszeit
4.4.1. Für 4 Aschenurnen bis 1,00 m2
4.4.1.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren 1.266,00
4.4.1.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 78,00
4.4.2. Für 8 Aschenurnen bis 1,40 m2
4.4.2.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren 1.724,00
4.4.2.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 108,00
4.4.3. Für über 1,40 m2 große Grabstätten
4.4.3.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren pro m² 1.519,00
4.4.3.2 Verlängerung pro m2 für jedes weitere Jahr 96,00
4.5. Urnenreihengrab
4.5.1 Überlassung eines Urnenreihengrabes für die Dauer
der Ruhezeit (15 Jahre) 769,00
4.6. Urnengemeinschaftsgrab
4.6.1 Überlassung eines Urnengemeinschaftsgrabes für
die Dauer der Ruhezeit (15 Jahre) 489,00
4.7. Urnenmauern/Urnennischen
4.7.1. Einzel-/Doppelnische (Neckarau)
4.7.1.1 Erstmalige Überlassung einer Einzelnische für 15 Jahre 692,00
4.7.1.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 46,00
4.7.1.3 Erstmalige Überlassung einer Doppelnische für 15 Jahre 1.384,00
4.7.1.4 Verlängerung für jedes weitere Jahr 92,00
4.7.2. Kleine Urnennische/Urnenmauer
4.7.2.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren je Nische 1.152,00
4.7.2.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 76,00
4.7.3. Urnennische im Stelenfeld (Premiumlage)
4.7.3.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren je Nische 1.474,00
4.7.3.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr , 92,00
4.7.4. Mittlere Urnennische
4.7.4.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren je Nische 1.613,00
4.7.4.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 107,00
4.7.5. Große Urnennische
4.7.5.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren je Nische 2.535,00
4.7.5.2 Verlängerung für jedes weitere Jahr 169,00
4.8 Baumgrab
4.8.1 Für die erstmalige Überlassung von 15 Jahren 1.722,00
4.8.2Verlängerung für jedes weitere Jahr 107,00

B)Verwaltungsgebühren/Sonstige Leistungen
1.Grabmalgenehmigungsgebühren
1.1Grabmalgenehmigung 68,00
2.Zulassungsgebühr
2.1Jährliche Zulassung von Gewerbetreibenden 91,00
3.Sonstige Gebühren
3.1Umschreiben der Erwerbereigenschaften an Wahlgräbern,
Urnenwahlgräbern und Urnennischen 32,00
3.2 Ausstellen von Leichenpässen 32,00
3.3 Sonstige Verwaltungsleistungen je angefallene halbe Stunde 32,00
4. Sonstige Leistungen
4.1 Vermietung der Trauerhallen außerhalb von Trauerfeiern je ½ Std. 157,00
4.2Sonstige Leistungen des Betriebes je Std./Arbeitskraft (AK) 59,00
4.3 Sonstige Leistungen des Betriebes je Std./AK und Maschine 118,00
4.4 In vorstehendem Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen werden nach den im
Einzelfall entstehenden Aufwendungen gesondert berechnet.
*Aus Kostendeckungsgründen wird je weitere Taktzeit die volle Grundgebühr erhoben.
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